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PARKPLATZERSTELL UND B RTSCHAFTUNG

Konzeptione]le Ueberlegungen zlur Einor nung laufender und
geplanter Projekte

l. Ausgangs lage
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verkehrspol itische Iulassnahmen
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Kommunale Aktivitäten
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Weitere Gemeinden
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Schlussfolgerungen für den Kanton

2. Projekte/Absichten im Kanton Bern

2 1 Laufende Projekte

o Ermittlung des Parkplatzbedarfes (AG KUS/Federführün$r
RPA, Rechtsamt BAU, Tiefbauamt, Strassenverkehrsamt,
KIGA). Auftrag zvr Erarbeitung von Berner Richtlinien
ist erteilt.

1 .4.1_
L.4 .2
L.4.3
L,4.4
1.4.5
L.4.6

Stadt Bern

1
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2.2 Absichten

o Erstell_en von P+R, B+R sowie Ride+Kiss-Konzepten

o Verursachergerechte Parkgebühren

o Anreize zugunsten umweltverträglicher verkehrsmittel durch
P r ivate

Revision der BauV: vorschlag des RPA im Jahresprogramm. Es

liegennochkeinekonkretenVorstellungenvor.

30. Juli 1990/RM

ueberarbeitung der Finanzierungsvorschriften zugunsten
p+R. sachbearbeiLung Jenne. stand der Arbeiten noch
offen, da Jenne in den Ferien weilL'

o
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PARKPLATZERSTELLUNG _ UND BEWIRTSCHAFTUNG
Konzeptionelle Ueber legungen z:ur Einordnung Iaufender und
geplanter Projekte

1 AuSqangslaqe

7.7 Die Parkplatzerstellung- und Bewirt.schaftung sind wichtige
verkehrsgtoiilische Massnahmen. Inshesondere witd - bei einer
Reduktian bezw. einer resttiktiven Bewittschaftung - in
verdichteten Gehieten (Agglomerationen und Touristikorte ) eine
Reduktion des motorisierten, individueLLen Zieiverkerhrs etwartet.

1-.2 Rechtliche Grundlagen - Instrumentarium

Es bestehen verschiedene rechtliche Grundlagen - InsLrumente:

Die Parkplatzerstellung ist im Baugesetz und in der Bauverordnung
geregelt (BauG Art. 16:18, BauV Art. 49-561. Grundsätzlich wird
ein Normbedarf vorgeschrieben, Die Gemeinden können abweichende
Bestimmungen erlasÄen (Versorgung OeV, UmweltbelasLung usw' ) '
Ebenfalls l<önnen Ersatzabgaben und Grundeigentümerbeiträge
geregelt werden.

Die Str enpol izeiverordnung wej-st den Gemeinden die Kompetenz
z1) t r den gesteigerten Geme ingebrauch von öffentlichen
S sen und P1ätzen Polizeivo rschriften zv erlassen (Art. 27,

s.2). Die Polizeidirel<tion l- st für die Genehmigung zuständig.

Regelung der Parkplatzerstellung und Bewirtschaftung auf
kantonalen Strassen

Das Strassenfinanzierungsdekret, (ert. L4, Abs.2, Bst.a) erfaubt,
an P+R-Anlagen Beiträge auszurichten'

Beteiligungsmöglichkeit des Kantons bei P+R

Bundesvorschriften mit direkter Anwendung:
Trottoirparkierverord.nung, USG Art,11, LRV Art' 33

Schl us sfo 1 gerungen
Es bestehen vielfä1tige Möglichkeiten z:or Regelung der

AbsteIlplätze
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L. 3 KantonaLe Parkplatzpolitik

Der Kanton verfügt tiber keine l<ohärente Parkplatzpolitik'
Imnrerhin sind in der BE-VP die wichtigsten ziele und Grundsätze
für eine umfassende Parl<plaLzpolitik geschaffen worden' Die
entsprechende Konkretisierung kann a1s Teil der Phase II der BE-

VP betrachtet werden.

Im Juli j-gB9 hat die Baudirektion ein Ivluster-ParkplatzreglemenL
ausgearbeitet-, das aber nur beschränkt- auf die kritischen Fragen
einieht. rn den Gemeinden ist das Reglement kaum zu-r Kenntnis
genommen worden.
Äeit einigen Jahren können P+R-Anlagen finanziell. unLersLüLzt
werden.

Aufgrund der LRV und LSV besteht ein Druck, die Parlcplatzpoljt-ik

"r, üb*rprüfen, eine Koordination mit der verl<ehrspolitik und der
siedlungspolitik vr:rzunehmen sowie vermehrl- das
Verursacherprinz ip anzuwenden.

7. 4 KammunaLe Aktivitäten

1-.4.7 Stadt Bern
Die stadt Bern verfolgt seit- einigen Jahren eine aktive
parkplatzpolitik. Es iiegt ein eaikplatzerstellungsreglement als
Teil der Bauverordnung vor.
Eine gewisse Redul<tion cler öffentlichen Parkplätze konnte
e:lreicht werden.
Die privaLen Par:l<p1ätze s-Ln<l weiter angesLiegen'
nie ümwandlung in Kurzzeitparkplätze isb umstritt-en.

Die pendlerinitiative verlangt eine weitgehende Reduktion der
parkplätze unter den NormbedÄrf. Die Realisierung ist angelaufen'
obwohl die Genehmigung der Initiative noch ausstehend jst'

Im Muesmattquartier ist ein vi-gnettensystem für die Anwohner
eingeführt worden, schwierigkeiten hat die Einführung von
par[]<artengebühren ergeben: Es werden Fr' 50.- pr. ;ahr erhoben,
clie rechtlich angefocÄten worden ist. Grundlagen fiir r:ine
sachgerechte seuiteilr-rng der: anfal. lenden Verwa-Itungsaufwenrlungen
aIs B*****.rrrgsgrundlage werden zusammengestellt'

Die parkgebühren werden auf grund eines -l<ommunalen 
Reglement-es

erhoben. Es wird nur der Veiwaltungsaufwand berechneL (Fr' 2'-
pro Std. ). Laut St,adtmann sind dj.e Gebühren nicht-
ir"rr"rt*t"hergerecht (Fr. 5.- pro Std')'

fm Zusammenhang mit dem Trottoirparkieren isL ein
parkplatzinvenfar aufqenommen worden, das in einem späteren
Zeitlrunkt EDV-mässig bewirtschaftet werden soll .

umstritten ist die Erstellung weiterer Parkhäuser
( Cityparl<häuser, Cityrandparlhauser ) . Die Stadt uncl der Kanton
sind mehrheitlich an den bityparkhäusern beteiligt.. Die
Parkrauml:ewirtschaftung ist den Betreibergesellschaften
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überf assen. Der Einf luss auf die Zutrittsberecl'rtigung, Gebühretr
rlsw. l<ann r:rst wieder mit. der Vertragserneuerung gelbend gemacht
werden. Die FIN vertritt den Kanton.
Die Bewirt-schaftung der Parkhäuser (Gebühren'
ZuLritts5erecht-igung, Zonierung usw.) ist noch nicht abgeklärt
worden.

L.4.2 l,luri
Muri hat ein Parkierungskonzepl- in Anlehnung a'n Langenthal,
Zürcher Richtlinien des Kantons und clen VSS-Normen erstellL'
Verabschiedr,rng ist auf August 1-990 vorgesehen. fm Anschluss
ein Parkplatzieglement ausgearbeitet werderr. Die Bear:l>eitung
erfolgt äurch dÄn Gemeindepräsidenten uncl die Firna Vletron'

die
Die

sol 1

1-.4.3 Ostermundigen
Umfassende AnalyÄen über: die Parkplatzsituation (VergJ ' dazu
Verkehrskonzept) liegen vor. Es wj-rd eine umfassende
Parkplatzpoltik verfolgt (Kombination der Reduktion mit:
Anwohnervignetten, Trottoirparkieren, Geschäftsparkpl äLze,
Verkehrsbeiuhigungsmässnahmen, Velowege- und AbsbellpläLzel'
Jedes Quartier-wii'a einzeln behande-lt. Eine Redul<tion der
öffentllchen Parlcplätze entlang der Bernstrasse und in den

Qr-rartieren ist eingeleitet.

Parkplal-zvorschriften sollen entweder i-n cler Bauverordnung oder
in "i."* Reglement erlassen werden. Die Reduktionsfal<Loren werden
in einem ej-nfachen Verfahren bestinrmt. Die ganze Gemeinde wird
unterschiedlich intensiv einhezogen. Das Zürcher:-Modell wird als
zu komplizier:t beurteilt. Ebenfalls wird eine voräusnehbare
Neuklaisifizierung im Laufe der Ze,-L aufgrund von
Angebotsverbessetüttg"t des OeV kritisiert. Gegenüber den
ErÄatzabgaben besteÄt eine grosse Skepsis. Insbesondere sollen
keine r:uääi-rlichen Parkplätze erstellt werden. Bezüglich
GebühreniAbgaben bestehen vorläufig l<eine Ueberlegungen"
Das Modell Ostermundigen wird auch gesamtschweizerisch als
vorbildlich beurteilt (vergl. dazu Broschüre BUWAL) .

Bearbei-tung H.p.oberlj-, J. Dietiker.

L.4.4 Köniz
Es besteht ein Verkehrskonzept sol^iie VorsLellungen zuY

Parkplatzpr:litik inl<l . Parkplatzanalysen, die eine starke Zunahme

der äeschäftsparkplätze (fü; ArbeitskräfLe, Anlleferung, Kunden)
ausweisen.
Neben den Aspekten wie sie in Ostermundigen angegängen werden'
sollen auch di. Cebtihrenpolitik sow-ie die P+R-Anlagen einbezogen
werden.
Es so11 ein neues Reglement ausgearbeitet werden. Ein erster
Grobentwurf liegt noi. Die Redul<Lionsfaktoren se>ll,en im Richtplan
aufgenommen werden.
eeaibeitung: R. Steiner (Planer Gemeinde Köniz), R. Pulver,
Aarplan, teilweise Büro Berz.
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7.4.5 Langenthal
Die Gemeinae Langenthal verfügt seit 1987 über ein
parl<pl atzreglement. Geregelt sind die Parkplatzpf l ich{:, die
Ersalzabgabä, die Grundeigentümerbeiträge sowie
Sonderbestimmungen für den Ortskern. Gegenüber den l<antonalen
Nr:rmen und den VSS-Normen werden nur geringfügige Reduktionen
verlangt. Am Ortskernran,l sol len l<Ömpensat"orisch Parl<plätze
ersLellt werden. Das Parlcpl.atzyeglement führt nicht urrbedingL
einer reduzierten Parkplatzerstellr:ng'

za

L.4.6 hleitere Gemeinden
In Belp wur:den bei einem Bauvortraben die Zürcher-RichLlinien
angewandt, was zu einer Redul<tion vÖn 90 Ahstel.lplätzen auf
weniger als 300 geführt hat.
Zollikofen: erste Arbeiten angelaufen
Ittigen, Bo"l- ligen: vorläuf ig kein f nteresse
weitÄre Abktärüngen l<önnLen über die Kreisplaner und
Raumplanungsbüros vorgenommen werden'

L.5 VZRB
Der VZRB verfügt über ein P+R-KonzeP'b, das ip Ueberar:beitung
begriffen ist.
nin ueberblick über die and.eren Regionalplanungsverbände fehl.t.

Schiussfolgerungen für den Kanton

- Zahlreiche Gemeinden sind im Rahmen der Ortsplanungsrevision
mit den Parkptatzfragen intensiv beschäftigt'

- Praktisch ohne Anleit-ung und unabhängig voneinan<fer werclen die
anstehenden Probleme angegangen' Aehnl-iche Frages'bellungen we::den
von verschj-erf enen PlanungÄnüio* und Gemeinden auf gearbeite'b.

- Die Gemeinden haben in der Parkplatzfrage eine sch]üsselrolle'
Sinnvoller:weise ist von einem Parkplatzkonzept auszugehen, das
wiederum in ein verkehrskonzept und die ortsplanung integriert
sein sollte.

- Den Gemeinden sLehen grundsätzlich genügend Instrumente z]ur

Verfügung. Entscheidend ist das lconzept-ioneLle vorgehen und
noch ,i,i"htig*t - der VolIz:ug. In dj-esen Bemühungen sind die
Gemeinden zu unterstützen.

- Eine Grosszahl von ortsplanungsrevisionen werden bis L992
abgeschlossen sein. Die Uäberlegungen zur ParkplatzpoliLik
sol Iten relativ rasch eingebracht werden. Al lenf a1l. s kann <{ie
parlcplat zf rage auch nach Äbsch-lgss der Ortsplanungsrevision
aufgerol 1t werden.

den Willen zugunsten einer kohärenten'
Parkplatzpolitil< zum Ausdrucl< bringen' In

auch äie Erarbeitung von Richtlinien begrüsst'
- Der Kanton muss
umweftorientierten
diesem Sinne wird
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Folgende Massnahmen des Kantons sind im fnteresse der Gemeinden
ä I'logf ichkeiten der Reduktion Normbedarf , Regelung

Ersatzabgaben, €v. Eigentümerbeiträge (Projekt
angelaufen )

o p+R-,B+R-Konzeple (Ausarbeitung von Richtlinien)
o Ueberprüfen der Subventionspraxis P+R/B-FR
o Grundlagen parkplatzgebührenpol itik/Verursachergerechte

Gebühren
- Gebühren parkplatzkarten Muesmatt - breite Anwendung

Parkplatzgebühren bei Taxuhren und Parkhäusern
o Möglichkeiten der Anreize für umweltfreundliche

Zielfahrten aufzeigen :

- Anreise der Pend]er mit OeV , ZlJ Fuss oder Velo
- Anreize im Rahmen von Ausstellungen/Veranstaltungen

Erholung und Tourismus
o Handeln im eigenen Bereich: Reduzierte

parkplatzsärstellung, Gebührenpolitik (Reiterstr. 1l- :
0.30 Rp/Std.), Anreize schaffen zugunsten
umweltf reundl icher Anreise

- Die Kreisplaner des RPA sotlten die Gemei-nden auf
Möglichkeitän der parkplatzpolitik aufmerksam machen
Vermittlungsfunktion weiter wahrnehmen'

die
und ihre

Weitere wichtige Partner sind:
o Gemeindebehörden/Verkehrskommissionen
o Planungsbüros
o Betriebe, Veranstalter
o oef f entl ichkeit,/Verkehrsverbände
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2. Proiekte/Absichten im Kanton Bern
Im Kanton Bern bestehen folgende Projekte und Absichten im
Bereich Parkraumerstellung- und Bewirtschaftung :

2.L Laufende Prajekte

o Ermittlung des Parkplatzbedatfes (AG KUS/Federfühtün!!r RpA,
Rechtsamt BAII, Tiefhauamt,,strassenverkehrsamt, KIGA)' Aufttag
zur Erarheitung von Berner Richtlinien ist erteill:.

Folgende Grundlagen werden aufgearbeitet:
- ciundlägen für trarkplat zreglemenL oder Int-egratiop
Bauverordnung
- Möglichl<eiien Reduktion Normbedarf (oeV-Erschliessung,
LRV, LSV) : Verschiedene Möglichkeiten sollten aufgezei-gt
(Ebenfalls Anlehnung an Muri, Ostermundigen usw. ): Eher

USG,
werden

ei.nf ache
derVerfahren mit ]ängerfristiger Stabil ität z1)r Bestimmung

Reduktionsfaktoren
- Ersatzabgabe: Regelungsbedarf, Verwendung
- ueberlegungen zu einer a1lfä11igen Revision der Bauv
Punkt 2.2',

Arbeitspapier Iiegt vor (Sitzung 7'B'90)'

der Arbeiten: Dezember l-990

Ein erstes

Absch f us s

( Vergl .

zugunsten von P+R'
offen, da Jenne in

Offene Fragen:
- Aufheben des Musterreglementes des RPA

- Ausweichen in Gebiete ohne recluzierten Normbedar:f /Verhältnis
Pro jekt Siedlung/Verkehr
- Hinweise zur p*n-politi.k sowie Gebührenpolitik in den
Richtl inien
- Vollzug der Richtlinien/Abgabe der Richtlinien an AkLeure

o Ileherarheitung der Finanzierungsvorschriften
Sachbearheitung Jenne. Stand der Arbeiten noc:h

den Ferien weilt.

Offene Fragen:
- Planerische Zielsetzungen

Integration P+R-Konzept (VergI. dazu Punkt- 2.2)

Angaben vorzunehmen.Sobald a1s mögIich sind ergänzende

2.2 Absichten

o Ersteffen von p+R, B+R sowie Ride+Kiss-Konzepten

ZLeLsetzungen:
- Reduktion bezw. Stabilisierung des IV

Umsteigen verbessern

Folgende Vorgaben/Grundsätze sind zu beachten:
- rÄine Konkurrenz des bestehenden oder geplanten oev-Systems
- möglichst kurze FahrLstrecken mit IV
- keine Konkurrenzierung des Velos

/



- l<eine Belastung der Wohnquartrere
- Maximale Abstellplatrzahlen aufgrund der Pendlerstr:öme
definieren: Ausa::beitung von Richtwerten
- Definition des Zutritts. OeV-Benutzer, keine Fremdbenutzung
- Klare Abgrenzung des Einzugsbereiches
- Kompen*"tiorr bestehen,ler Parkplätze im zielgebiet
- negälung der Gebühren7 P+R Bewirtschafbung
- ne{elung der Subventionen - Zusammenhang Projelct Jenne
- auizeigän der Veloabstellplätze inkl . Finanzierung: Pr:iori'Läre
Behandlung der Veloabste-l-lpIätze
- Ev. Ride+Kiss
- Ev. Sol.arabstel IPlätze
- RolIe der Bahnen/Ersl-ellung nach Eisenbahnrechl

Vorgehen
- aüfarbeitung cler bisherigen Erfahrungen mit P+R

- Aufzeigen der KosLen P+R/P+B
- Bestehände/in Bearbeitung begriffene Konzepte tier Gemeinden,
Regionen und Bahnen aufzeigen
- üertiefen der Grundsätze: RichLlinien ausarbeiLen
- Darstellen von positiven Bei'spielen
- Hinweise auf mOäfiche Standorte vornehmen (keine abschliessend'e
Behandlung )

Real isierung
- AG: Tiefbauamt, AmL für

KUS
- Federführung: Vorschlag

öffentlichen Verkehr, Direktion VEWD,

Tiefbauamt (BesPrechung Bär)
- Erteilung Aufträgr ca Fr. 60000'-

Abschluss: Frühjahr f991

Umsetzung
- Richtlinien Bau/VEWD
- Konkretisierung durch Gemeinclen und Regionalverbände: Prüfung
der Recht- und Zwecl<mässigkeit im Rahmen der orstplanung
- Rolle der Bahnen/ev. ueberarbeitung der bestehenden Konzepte
- Ueberprüfung im Rahmen der I'litfinanzierung durch den Kanton
- farkplatz'l-agung Mai l-991- /Raumplanerheft

o Verursachergerechte Parkgebühren

ZieLsetzungen:
- Grundlagen für: rlen
erarb'eiten

Erl.ass von verursachergerechten Parkgebühren

Vorgehen
- atrttaren der rechtlichen Verhältnisse (Kantonale Bestimmungten'
Genehmigungspflicht. Kommunale Bestimmungen) : mögliche
Bemessungsgrundlage ( Verwaltungskost.en/ef f ektive Kosten / sozial"e
Kosten )

- Kosten der ParkPlätze darlegen:
- Bodenpreise und Erstellungskosten
- Betreiberkosten /Verwaltungsl<osten

- Vorgehen nach verschiedenen Kategorien:
I pestlegung der Parkkartengebühren für Anwohne'
- öffentti"he strassenbenutzung (kantonale/kommunal )

- Parkhausgebühren
- P+R
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- Einbezug der pri-vaten Parkgebühren für Pendler, Einkauf
- Ausarbeiten von Modellen/Richtlinien

- Grundsätzliche Ueberlegungen
- Regelungen
- Beispiele

ReaLisierung
- AG: POL, Bau, VEWD, Gemeindevertreter
- Federführung: Vorschlag Direktion VEWD

- Erteilung eines Auftrages an Jurist,/Oekonom

Abschluss: Früh jahr l-991-

Umsetzung
- Richtlinie POL/Bau/VEWD
- Konkretisierung Gemeinden und Private
- Genehmigung durch POL

- Parkplatztagung Mai l-99LlRaumplanungsheft

o Anreize zugunsten umweftverträglicher Verkehrsmittel durch
Private

Zielsetzung
- Reduzierte Parkplatzerstellung fördern
- Negative Auswirkungen auf "Fremdparkieren" reduzieren
- Umsteigen fördern

Vorgehen
- aufarbeitung bestehender ModeIle: Abgabe Umweltabi statt
Parkplatz, Verftigbarkeit von GA für auswärtige Mitarbeiter '
abgaLe eines Velos statt eines Parkplatzes, direkte Unterstützung
der öffentlichen verkehrsmittel, Förderung Carpooli.g,
Zügelprämien usw.
- Bekannte Fälle aufarbeiten: Sulzer, Ciba-Geigy (erfolgreiche'
aktive Bemühungen), Ascom (?)
- Erarbeiten von ModeIlen zuhanden von Betrieben: primär
pendlerverkehr, ev. auch Einkaufen und Freizeit (Kulturinstitute,
Veranstaltungen )

Rea l- is ierung
- AG : RPA, VEWD, BIIWAL
- Auftrag. ev. BUWAL

Abschluss: Frühjahr 1991-

Umsetzung
- Modell
- Betriebe/öffentliche Hand
- Kontrollmöglichkeit nur bei der öffentlichen Hand/Bahnen
- Ev. Wettbewerb bei Privaten
- Parkplatztagung /Raumplanungsheft
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Beurteilung:
-EineAenderungderBauVistmitgrossenkonzeptionellen
Problemen verbunden.
- Der Kanton r."""-""rgrund der vielfältigen Verhältnisse (z'B'
ländliche Gemeinden ohne oev-versorgung / lgglomerationsgemeinden)
kaum präzi*"r"-üorschriften erlassen wi" äiet heute der FaIl ist
-Diecemeinde,,n'ti=="',auchnacheinerAenderungderBauV
massgeschneiderte Konzepte ausarbeiten und vor allem vollziehen'
Dieser Prozess kann kaum verbessert werden mit einer Bauv'

- Hoher Zeitbedarf
- erojekt nicht prioritär behandeln

Schlussfolgerung:
AG kus/NormbeJaifsr.auktion macht notwendige Ueberlegungen

o Revision der BauV: Vorschiag des RPA im Jahresprogralm'' Es
liegen noch keine konkreten Vorstellungen vor'

Bern, 30. JuIi L990lRM
parkpl I
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